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Genehmigung des Bundesbeschlusses über die Einführung des automatischen Infor-
mationsaustauschs über Finanzkonten mit Australien: Eröffnung des Vernehmlas-
sungsverfahrens 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Regierungsmitglieder 
 
Der Bundesrat hat am 29. April 2015 das EFD beauftragt, bei den Kantonen, den politischen 
Parteien, den gesamtschweizerischen Dachverbänden der Gemeinden, Städte und Bergge-
biete, den Dachverbänden der Wirtschaft und den weiteren interessierten Kreisen zur Geneh-
migung des Bundesbeschlusses über die Einführung des automatischen Informationsaus-
tauschs über Finanzkonten mit Australien ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. 
 
Am 15. Juli 2014 hat der Rat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD) den neuen globalen Standard für den internationalen automatischen Infor-
mationsaustausch in Steuersachen (AIA-Standard) genehmigt. Bis heute haben sich 93 Staa-
ten zur Umsetzung des neuen Standards bekannt. Da der AIA-Standard den vom Bundesrat 
erlassenen Eckwerten entspricht, hat sich dieser unter Vorbehalt der anwendbaren Genehmi-
gungsverfahren ebenfalls zur Umsetzung des AIA bekannt und am 8. Oktober 2014 die ent-
sprechenden Verhandlungsmandate genehmigt.  
 
Die Entwürfe zum Übereinkommen des Europarats und der OECD über die gegenseitige 
Amtshilfe in Steuersachen, zur Multilateralen Vereinbarung der zuständigen Behörden über 
den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten (Multilateral Competent Autho-
rity Agreement; MCAA) sowie zum Bundesgesetz über den internationalen automatischen 
Informationsaustausch in Steuersachen (AIA-Gesetz) wurden am 14. Januar 2015 in die Ver-
nehmlassung geschickt. Diese Vorlagen schaffen die Rechtsgrundlagen für die Einführung 
des AIA, ohne indessen die Partnerstaaten zu bestimmen, mit denen der AIA eingeführt wer-
den soll. Damit der AIA mit einem Partnerstaat eingeführt werden kann, muss er bilateral ak-
tiviert werden. 
 
Vorliegend geht es um die Einführung des AIA mit Australien. Dieser Staat ist ein wichtiger 
politischer und wirtschaftlicher Partner der Schweiz und Mitglied der G20. Er erfüllt die inter-
nationalen Anforderungen in Bezug auf die Vertraulichkeit in Steuersachen (Datenschutz und 
Einhaltung des Spezialitätsprinzips) und bietet seinen Steuerpflichtigen hinlängliche Regula-
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risierungsmöglichkeiten. Schliesslich wollen die Schweiz und Australien den aktuellen Markt-
zutritt für Finanzdienstleister beibehalten sowie auf eine Verbesserung ausgewählter As-
pekte in diesem Bereich hinarbeiten. Damit erfüllt Australien die Kriterien, die der Bundesrat 
in den am 8. Oktober 2014 genehmigten Verhandlungsmandaten festgelegt hat. 
 
Die Vorlage und die Vernehmlassungsunterlagen können über die Internetadresse 
http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html bezogen werden.  
 
Die Vernehmlassungsfrist dauert bis zum 19. August 2015. 
 
Wir sind bestrebt, die Dokumente im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG; 
SR 151.3) barrierefrei zu publizieren. Wir ersuchen Sie daher, Ihre Stellungnahmen, wenn 
möglich, elektronisch (bitte nebst einer PDF-Version auch eine Word-Version) innert der Ver-
nehmlassungsfrist an folgende Email-Adresse zu senden: 
 

vernehmlassungen@sif.admin.ch  
 
 
Für Rückfragen und allfällige Informationen stehen Ihnen Frau Catherine Chammartin  
(058 462 61 30) und Frau Anne Gumy (058 462 66 39) zur Verfügung. 

Für Ihre wertvolle Mitarbeit danken wir Ihnen im Voraus bestens. 

 

Eveline Widmer-Schlumpf 
Bundesrätin 
 


